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STADT ZÜRICH

Zufolge Alterspensionierung des bisherigen Inhabers wird die

Stelle des

Stadtbaumeisters
zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Amtsantritt: I.Januar 1943.

Obliegenheiten: Der Stadtbaumeister steht als Dienstchef
dem Hochbauamt vor, dem in gewissem Umfang die
selbständige Durchführung städtischer Hochbauten sowie die-
Vorbereitung der an private Architekten vergebenen
Bauaufträge obliegt. Als Mitglied zahlreicher Kommissionen sowie
durch Begutachtung öffentlicher und privater Bauvorhaben
hat der Stadtbaumeister in weitgehendem Masse die
städtebaulichen und ästhetischen Interessen der Stadt zu wahren.
Es können nur Bewerber mit gründlicher Fachausbildung und
mehrjähriger erfolgreicher Betätigung in Betracht kommen.

Besoldung: Nach Besoldungsklasse I mit Fr. 9720.— bis
13 680.—. Bei der Festsetzung des Anfangsgehaltes können
bisherige Leistungen berücksichtigt werden. Die Zugehörigkeit

zur städtischen Versicherungskasse ist obligatorisch.

Bewerbungen sind bis spätestens 31. Juli 1942 an den
Vorstand des Bauamtes II der Stadt Zürich, Amtshaus IV,
einzureichen. Ihr sind Ausweise über den Bildungsgang sowie
Angaben über die bisherige Tätigkeit, Alter und
Familienverhältnisse beizufügen. Persönliche Vorstellung ohne
Einladung ist nicht erwünscht.

Der Vorstand des Bauamtes II der Stadt ZUrich
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Kachelöfen
Chemindes
Baukeramik
Keramik-Buchstaben

Ofenfabrik Kohler AG.
Telephon Biei 4566 Metl-Biel
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Handwerkliche Möbel

Innenausbau

Theodor Schlatter & Co. AG., St. Gallen
Wassergasse 24 Telephon 2 7401
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